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Vorschriften

Gestützt auf § 42 des Gesetzes über Strassen und Wege hat das Ast- und Blattwerk von Pflanzen über der bestehenden Strasse bzw. des Strassengebietes einen Lichtraum von 4.5m Höhe zu wahren.

Bei Fusswegen kann der Lichtraum bis auf eine Höhe von 2.5m verkleinert werden.

Diese Lichtraumprofile sind durch den Grundeigentümer dauernd freizuhalten.

Werden die Vorschriften missachtet, wird die Ersatzvornahme durch Kanton oder Gemeinde auf Kosten der Grundeigentümer vorbehalten.

Bitte beachten Sie das Senken der Äste im Winter bei Schneefall!
Lichtraumprofile 
[image: image2.jpg]A





Steckborn im Juni 2025

